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Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 64 „Seeuferbereich Kempfenhausen -

Unterberg“ Teil 1, 2. Änderung ohne Maßstab

nerstag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr, sowie 14:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr) eingesehen werden. Die frühzeitige 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wird 
rechtzeitig an den Anschlagtafeln bekannt ge-
macht.

Der räumliche Geltungsbereich ist aus dem oben-
stehenden Lageplan ersichtlich.

Berg, 28.05.2018

Gemeinde Berg – R. Monn, 1. Bürgermeister

INHALT:

▼ Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 
19.06.2018

▼ Bebauungsplan Nr. 64 „Seeuferbereich 
Kempfenhausen - Unterberg“ Teil 1, 2. Ände-
rung Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch

▼ Bebauungsplan Nr. 64 „Seeuferbereich 
Kempfenhausen - Unterberg“ Teil 4, 3. Ände-
rung Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch

▼ Bebauungsplan Nr. 64 „Seeuferbereich 
Kempfenhausen - Unterberg“ Teil 6, 3. Ände-
rung Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch

▼ Be bau ungs plan Nr. 82 „Sportgelände Berg 
Nord“ 1. Änderung Durch füh rung der früh zei-
tigen Unterrichtung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung

▼ Satzung über die Benutzung der 
Bestattungseinrichtungen der Gemeinde 
Gilching

Bekanntmachung der Gemeinde Berg

Rein nachrichtlich und lediglich in Ergänzung zur 
amtlichen Bekanntmachung an den Anschlagtafeln 
informiert die Gemeinde Berg über die Änderung 
des Flächennutzungsplanes und über die Ände-
rung oder Aufstellung von Bebauungsplänen im 
Amtsblatt des Landkreises Starnberg.

◆ Bebauungsplan Nr. 64 „Seeuferbereich 

Kempfenhausen - Unterberg“ Teil 1, 2. Ände-

rung Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 

Baugesetzbuch

Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sitzung 
am 24.04.2018 folgenden Beschluss gefasst:

Der Bebauungsplan Nr. 64 „Seeuferbereich 
Kempfenhausen - Unterberg“ Teil 1, 2. Ände-
rung wird gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch zur 
Aufstellung im Regelverfahren beschlossen.
Der Bebauungsplan umfasst die Grund-
stücke Gemarkung Kempfenhausen, Flur-
nummern 111, 111/5, 111/6, 111/9, 117/4, 
117/6, 117/7, 117/8, 117/9, 117/10.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
ist in dem Lageplan gekennzeichnet, der die-
ser Beschlussvorlage beigefügt ist und ist Be-
standteil dieses Beschlusses (Anlage 1).

Die Verwaltung wird beauftragt die Aufstellung 
des o.g. Bebauungsplanes durch Aushang an den 
amtlichen Mitteilungstafeln ortsüblich bekannt zu 
machen.

Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Die vorzeitigen Planungsziele können im Rathaus 
der Gemeinde Berg (Ratsgasse 1, Zimmer 14, 
82335 Berg) während der Dienststunden (Montag, 
Dienstag und Freitag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr, Don-
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◆ Bebauungsplan Nr. 64 „Seeuferbereich 

Kempfenhausen - Unterberg“ Teil 4, 3. Ände-

rung Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 

Baugesetzbuch

Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sitzung 
am 24.04.2018 folgenden Beschluss gefasst:

Der Bebauungsplan Nr. 64 „Seeuferbereich 
Kempfenhausen - Unterberg“ Teil 4 3. Ände-
rung wird gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch zur 
Aufstellung im Regelverfahren beschlossen.
Der Bebauungsplan umfasst die Grundstücke 
Gemarkung Kempfenhausen, Flurnummern 94, 
94/1, 94/3, 95/3, 95/4, 99/2, 99/3, 99/5, 99/6, 
104, 104/3, 104/8, 104/9, 104/10, 104/11, 104/13, 
104/15, 104/17, 104/19, sowie die Grundstücke 
der Gemarkung Berg, Flurnummern 544/3, 544/4, 
544/6, 544/12, 545/2, 545/3, 545/4, 545/5 und 
teilweise die Grundstücke Flurnummern 100, 
104/6, 104/16 der Gemarkung Kempfenhausen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
ist in dem Lageplan gekennzeichnet, der die-
ser Beschlussvorlage beigefügt ist und ist Be-
standteil dieses Beschlusses (Anlage 1).

Die Verwaltung wird beauftragt die Aufstellung 
des o.g. Bebauungsplanes durch Aushang an den 

◆ Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 

19.06.2018

Die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschus-
ses des Landkreises Starnberg fi ndet statt am

Dienstag, 19.06.2018 um 15:00 Uhr

im großen Sitzungssaal des Landratsamtes 

Starnberg

– Tagesordnung: –

I. Öffentliche Sitzung

1. Protokoll der Jugendhilfeausschusssitzung 
vom 13. März 2018

2. Jahresbericht 2017 des Fachbereichs Kinder, 
Jugend und Familie

3. Jahresbericht 2017 des Fachbereichs Ju-
gendarbeit, Erziehungsberatung und Sport

4. Bericht über die Kriminalität junger Men-
schen im Landkreis Starnberg

5. Vorstellung der Stiftung „Startchance“

6. Zuschussanträge

6.1. Zuschussantrag der Stiftung Startchance für 
das Kalenderjahr 2018

6.2. Zuschussantrag des Deutschen Kinderschutz-
bundes Kreisverband Starnberg e.V. zur An-
schubfi nanzierung für die Einstellung einer 
Geschäftsführerin/eines Geschäftsführers

6.3. Zuschussantrag des Deutschen Kinderschutz-
bundes Kreisverband Starnberg e.V. für das 
Kalenderjahr 2018

6.4. Zuschussantrag der Herrschinger Insel e.V. für 
das Projekt Schülercoaching im Schuljahr 
2017/2018

7. Verschiedenes

Landratsamt Starnberg - Karl Roth, Landrat

Buslinien
947 und 949

Die Buslinien 947 und 949 ermöglichen 
es Arbeitnehmern, Kunden und Gästen die 
Gewerbegebiete Gilching Süd, Oberpfaffenhofen 
sowie Technologie Park bequem mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 
Die Linie 947 ist mit den S-Bahnhaltestellen 
Neugilching und Weßling, die Linie 949 mit 
Gauting, Gilching-Argelsried und Neugilching 
verbunden. Nutzen Sie dieses attraktive Angebot!

Telefon  08151 148 - 277
www.lk-starnberg.de / verkehrsmittel

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg
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Eine Gemeinschaftsaktion von
Landkreis Starnberg  und 

Energiewende Landkreis Starnberg e.V. 

WEG MIT DER ALTEN

HER MIT DER NEUEN

01.11.17  BIS 31.07.18

Heizungspumpen-Tausch-Aktion 
im Landkreis Starnberg

JETZT: 
Stromkosten sparen,
30 % Förderung kassieren 
und bis zu 400 Euro gewinnen

Infos und Teilnahmebedingungen

www.lk-starnberg.de/heizungspumpentausch
Bildquellen: Biral, Grundfoss, Wilo, Fotolia/underdogstudios
Klimaneutral gedruckt auf 100 % Altpapier, Blauer Engel

Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 64 „Seeuferbereich Kempfenhausen -

Unterberg“ Teil 4, 3. Änderung ohne Maßstab

amtlichen Mitteilungstafeln ortsüblich bekannt zu 
machen.

Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Die vorzeitigen Planungsziele können im Rathaus 
der Gemeinde Berg (Ratsgasse 1, Zimmer 14, 
82335 Berg) während der Dienststunden (Montag, 
Dienstag und Freitag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr, Don-
nerstag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr, sowie 14:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr) eingesehen werden. Die frühzeitige 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wird 

rechtzeitig an den Anschlagtafeln bekannt ge-
macht.

Der räumliche Geltungsbereich ist aus dem oben-
stehenden Lageplan ersichtlich.

Berg, 28.05.2018

Gemeinde Berg – R. Monn, 1. Bürgermeister

◆ Bebauungsplan Nr. 64 „Seeuferbereich 

Kempfenhausen - Unterberg“ Teil 6, 3. Ände-

rung Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 

Baugesetzbuch

Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sitzung 
am 24.04.2018 folgenden Beschluss gefasst:

Der Bebauungsplan Nr. 64 „Seeuferbereich 
Kempfenhausen - Unterberg“ Teil 6, 3. Ände-
rung wird gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch zur 
Aufstellung im Regelverfahren beschlossen.
Der Bebauungsplan umfasst die Grundstü-
cke Gemarkung Berg, Flurnummern 523, 527, 
527/3, 532, 532/2, 532/4, 532/6, 532/7, 532/8, 
532/13, 534, 534/3, 535/1, 535/3, 535/5, 537 
und teilweise die Grundstücke Flurnummern 
515, 520/2, 527/2, 530/2 der Gemarkung Berg.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
ist in dem Lageplan gekennzeichnet, der die-
ser Beschlussvorlage beigefügt ist und ist Be-
standteil dieses Beschlusses (Anlage 1).

Die Verwaltung wird beauftragt die Aufstellung 
des o.g. Bebauungsplanes durch Aushang an den 
amtlichen Mitteilungstafeln ortsüblich bekannt zu 
machen.

Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Die vorzeitigen Planungsziele können im Rathaus 
der Gemeinde Berg (Ratsgasse 1, Zimmer 14, 
82335 Berg) während der Dienststunden (Montag, 
Dienstag und Freitag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr, Don-
nerstag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr, sowie 14:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr) eingesehen werden. Die frühzeitige 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wird 
rechtzeitig an den Anschlagtafeln bekannt ge-
macht.

Der räumliche Geltungsbereich ist aus dem oben-
stehenden Lageplan ersichtlich.

Berg, 28.05.2018

Gemeinde Berg – R. Monn, 1. Bürgermeister

◆ Be bau ungs plan Nr. 82 „Sportgelände Berg 

Nord“ 1. Änderung Durch füh rung der früh zei-

tigen Unterrichtung der Öffentlichkeit an der 

Bauleitplanung

Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sitzung 
am 15.05.2018 beschlossen, die frühzeitige Unter-
richtung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange an der 
Bauleitplanung für den Bebauungsplan Nr. 82 
„Sportgelände Berg Nord“ 1. Änderung gemäß
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
durchzuführen.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wird 

gemäß § 4 a Abs. 2 BauGB gleichzeitig mit der 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden nach § 4 
Abs. 1 BauGB durchgeführt.

Der räumliche Geltungsbereich ist aus dem Lage-
plan der auf der nächsten Seite abgebildet ist er-
sichtlich.

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, 
die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines 
Gebietes in Betracht kommen, und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung sowie die 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung erfolgt 
für den Bebauungsplan Nr. 82 „Sportgelände Berg 
Nord“ 1. Änderung mit dem Aushang des Bebau-
ungsplanentwurfes einschließlich Begründung 
und Umweltbericht im Rathaus Berg (Ratsgas-
se 1, Bauamt (Zimmer 14), 82335 Berg) während 
der allgemeinen Dienststunden in der Zeit vom 

25.06. bis einschließlich 30.07.2018.

Stellungnahmen können schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der Gemeinde Berg, Bauamt (Zim-
mer 14), Ratsgasse 1, 82335 Berg vorgebracht 
werden.

Auf der Homepage der Gemeinde Berg (www.ge-
meinde-berg.de) sind ebenfalls alle Planunterla gen 
veröffentlicht.

Berg, 04.06.2018

Gemeinde Berg – R. Monn, 1. Bürgermeister

Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 64 „Seeuferbereich Kempfenhausen -

Unterberg“ Teil 6, 3. Änderung ohne Maßstab
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◆ Satzung über die Benutzung der 

Be stattungseinrichtungen der Gemeinde 

Gilching

Aufgrund der Art. 23, 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 
Satz 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern erlässt die Gemeinde Gilching folgende 
Satzung:

Inhaltsübersicht

Erster Teil - Allgemeine Vorschriften

§ 1 Gegenstand der Satzung
§ 2 Friedhofsverwaltung
§ 3 Widmungszweck
§ 4 Benutzungsrecht

Zweiter Teil - Friedhöfe

Abschnitt I. Allgemeines

§ 5 Recht auf Beisetzung
§ 6 Schließung und Entwidmung

Abschnitt II. Grabstätten

1. Allgemeines

§ 7 Arten der Grabstätten
§ 8 Familiengräber und 3fach Familiengräber
§ 9 Einzelgräber
§ 10 Kindergräber
§ 11 Urnengräber und Urnennischen

(Aschenbeisetzungen)
§ 12 Anonymes Urnenfeld
§ 13 Gemeinschaftsurnenfeld
§ 14 Baumgräber
§ 15 Ausmaße der Grabstätten
§ 16 Ruhefristen
§ 17 Gestaltungsgrundsätze

2. Grabrechte

§ 18 Eigentumsverhältnisse
§ 19 Grabrechte
§ 20 Dauer des Grabrechts
§ 21 Übergang des Grabrechts
§ 22 Erlöschen des Nutzungsrechts
§ 23 Neubelegung

3. Grabmale

§ 24 Allgemeine Gestaltungsvorschriften
§ 25 Besondere Gestaltungsvorschriften für

Grabfelder
§ 26 Besondere Gestaltungsvorschriften für

Urnennischen
§ 27 Besondere Gestaltungsvorschriften für 

Baumgräber
§ 28 Genehmigungserfordernis
§ 29 Fundamentierung und Befestigung
§ 30 Beseitigung von Anlagen
§ 31 Besonders geschützte Grabmale
§ 32 Unterhalt
§ 33 Entfernung von Grabmalen, bauli-

chen Anlagen und Anpfl anzungen

4. Anlegung und Pfl ege

§ 34 Anlegung und Instandhaltung
§ 35 Pfl ege
§ 36 Pfl anzenschmuck
§ 37 Unzulässiger Schmuck

Abschnitt III. Leichenhäuser

§ 38 Benutzung der Aufbewahrungsräume
(Leichenhausbenutzungszwang)

§ 39 Aufbahrung

Abschnitt IV. Bestattungsvorschriften

§ 40 Allgemeines
§ 41 Beschaffenheit der Särge/Sargaus-

stattung/Leichenbekleidung
§ 42 Umbettungen
§ 43 Verfügung über Urnen

Abschnitt V. Ordnungsvorschriften

§ 44 Zugangsrecht
§ 45 Verhalten auf den Friedhöfen
§ 46 Gewerbliche Tätigkeiten auf den Friedhöfen

Dritter Teil - Übergangs- und 

Schlussvorschriften

§ 47 Übergangsrecht
§ 48 Haftung der Gemeinde
§ 49 Ersatzvornahme
§ 50 Ordnungswidrigkeiten
§ 51 Inkrafttreten

Erster Teil - Allgemeine Vorschriften

§ 1 Gegenstand der Satzung

(1) Zum Zwecke einer geordneten und wür-
digen Totenbestattung insbesondere der 
Gemeindeeinwohner betreibt die Ge-
meinde als eine öffentliche Einrichtung 

a) die gemeindlichen Friedhöfe, St. Vitus 
an der Schulstraße und St. Nikolaus am 
Kirchenweg (Ortsteil Argelsried), mit den 
Grabarten (§7-14) 

b) die gemeindlichen Leichenhäuser auf dem 
Friedhof St. Vitus und dem Friedhof St. 
Nikolaus (§ 38)

(2) Bestattungen im Sinne dieser Satzung sind die 
Erdbestattungen sowie die Beisetzung von Ur-
nen.

(3) Leichenhaus im Sinne dieser Satzung ist die 
Räumlichkeit, in dem die Verstorbenen oder 
die Aschenreste der Verstorbenen bis zur Be-
stattung oder Überführung verbleiben und auf 
Wunsch des Auftraggebers aufgebahrt wer-
den.

§ 2 Friedhofsverwaltung

Die gemeindeeigenen Friedhöfe werden von 
der Gemeinde als Friedhofsträgerin verwal-
tet und beaufsichtigt (Friedhofsverwaltung).

§ 3 Widmungszweck

Die gemeindlichen Friedhöfe sind insbesondere 
den verstorbenen Gemeindeeinwohnern als würdi-
ge Ruhestätte und zur Pfl ege ihres Andenkens ge-
widmet.

§ 4 Benutzungsrecht

Soweit sich aus dieser Satzung nichts anderes 
ergibt, ist jedermann berechtigt, aber nicht ver-
pfl ichtet, die Bestattungseinrichtung der Gemein-
de zu benutzen. Die Benutzung wird auf Antrag 
oder aufgrund behördlicher Anordnung gewährt.

Zweiter Teil - Friedhöfe

Abschnitt I. Allgemeines

§ 5 Recht auf Beisetzung

(1) Die Friedhöfe der Gemeinde sind be-
stimmt für die Beisetzung

1. Verstorbener, die bei Eintritt des Todes 
Einwohner der Gemeinde waren,

2. Verstorbener, die in einer Grabstätte beige-
setzt werden sollen und können, für die ein 
Grabrecht (§ 20) besteht,

3. verstorbene Angehörige, bei denen die 
Hinterbliebenen Einwohner der Gemeinde 
sind,

4. der im Gemeindegebiet Verstorbenen oder 
tot Aufgefundenen, wenn eine ordnungsge-
mäße Beisetzung nicht anderweitig sicher-
gestellt ist

(2) die anonymen Urnenfelder, das Gemein-
schaftsurnenfeld und die Baumgräber stehen 
ausschließlich Verstorbenen zur Verfügung, die 
bei Eintritt des Todes Einwohner der Gemeinde 
waren.

(3) In anderen Fällen kann die Gemeinde – Fried-
hofsverwaltung – die Beisetzung zulassen.

(4) Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung einer be-
stimmten Grabstätte besteht nicht.

(5) Für die Bestattung von Tot- und Fehlge-
burten gilt § 6 des Bestattungsgesetzes 
in seiner jeweils geltenden Fassung.

§ 6 Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grab-
stätten können aus wichtigem öffentlichem 
Interesse geschlossen oder entwidmet wer-
den. Durch Schließung wird die Möglich-
keit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; 
durch die Entwidmung verliert der Fried-
hof seine Eigenschaft als öffentliche Be-
stattungseinrichtung. Besteht die Absicht 
der Schließung, so werden keine Nutzungs-
rechte mehr erteilt oder wiedererteilt. 

(2) Die Absicht der Schließung, die Schlie-
ßung selbst und die Entwidmung sind je-
weils öffentlich bekanntzumachen.

(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, 
wenn keine Rechte auf Bestattung entgegen-
stehen.

(4) Die Gemeinde  kann die Entwidmung verfü-
gen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefris-
ten abgelaufen sind.

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nut-
zungsrechte aufgehoben oder im Einverneh-
men mit den Berechtigten abgelöst werden 
sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung ent-
sprechender Rechte auch Umbettungen ohne 
Kosten für den Nutzungsberechtigten möglich.

Abschnitt II. Grabstätten

1. Allgemeines

§ 7 Arten der Grabstätten

(1) Die Grabstätten werden unterschieden in

1. Familiengräber und 3fach-Familiengräber (§ 8)
2. Einzelgräber (§9)

3. Kindergräber (§10)
4. Urnengräber (§ 11)
5. Urnennischen (§11)
6. Urnenfeld für anonyme Urnenbeisetzungen (§12)
7. Gemeinschaftsurnenfeld – Beisetzung mit 

Beschriftung an Gedenktafel (§13)
8. Baumgräber (§14)

§ 8 Familiengräber und 3-fach-Familiengräber

(1) Familiengräber sind Grabstätten für Erdbestat-
tungen mit vier Grabstellen. Die Beisetzung 
von Urnen in Familiengräbern ist möglich. 

(2) Die bestehenden Familiengräber in Überbrei-
te (3-fach-Familiengräber) sind Gräber für 
Erdbestattungen mit sechs Grabstellen. Die 
Beisetzung von Urnen in 3-fach-Familien-
gräbern ist möglich. Es werden nur die be-
stehenden 3-fach-Familiengräber belegt.

§ 9 Einzelgräber

Einzelgräber sind Grabstätten für Erdbestat-
tungen mit zwei Grabstellen. Die Beisetzung 
von Urnen in Einzelgräbern ist möglich.

§ 10 Kindergräber

Kindergräber sind Grabstätten für Erdbestat-
tungen mit zwei Grabstellen. Die Beisetzung 
von Urnen in Kindergräbern ist möglich.

§ 11 Urnengräber und Urnennischen 

(Aschenbeisetzungen)

(1) Urnengräber sind Grabstätten mit zwei oder 
vier Grabstellen für die unterirdische 
Beisetzung von Urnen. Bestehende Urn-
enerdgräber mit vier Grabstellen können 
nach Ablauf der Nutzungsfrist als Urnen-
grab mit zwei Grabstellen verlängert wer-
den bzw. bei Neuerwerb als Urnengrab 
mit zwei Grabstellen erworben werden. 

(2) Urnennischen sind Grabstätten für die 
überirdische Beisetzung von Urnen in Ur-
nenmauern. In einer Urnennische dür-
fen zwei Urnen beigesetzt werden. 

(3) Aschenreste und Urnen müssen entspre-
chend § 27 der Bestattungsverordnung 
in ihrer jeweils geltenden Fassung be-
schaffen bzw. gekennzeichnet sein.

§ 12 Anonymes Urnenfeld

(1) Für die anonyme Urnenbeisetzung stehen auf 
den Friedhöfen St. Vitus und St. Nikolaus Grab-
felder zur Verfügung. Die Grabplätze werden 
der Reihe nach für die Dauer der Ruhefrist 
vergeben. Eine Kennzeichnung erfolgt nicht. 

(2) Zur Beisetzung in einem anonymen Urnen-
feld dürfen nur selbstaufl ösende Urnen oder 
Urnen aus unlegiertem Blech verwendet wer-
den. Werden Überurnen verwendet, müssen 
diese aus verrottbarem Material bestehen.

§ 13 Gemeinschaftsurnenfeld

(1) Auf dem Friedhof St. Nikolaus steht ein 
Gemeinschaftsurnenfeld zur Verfügung. 
Die Grabplätze werden der Reihe nach 
für die Dauer der Ruhefrist vergeben. 

(2) An der Gedenktafel wird der Name des 
Verstorbenen mit Geburts- und Sterbe-
datum befestigt. Die Beschriftung ist 
in Form, Größe, Materialbeschaffen-
heit und Farbe vorgegeben und wird von 
der Friedhofsverwaltung veranlasst.

(3) Zur Beisetzung in einem Gemeinschaftsurnen-
feld dürfen nur selbstaufl ösende Urnen oder 
Urnen aus unlegiertem Blech verwendet wer-
den. Werden Überurnen verwendet, müssen 
diese aus verrottbarem Material bestehen.

§ 14 Baumgräber

(1) Flächen für Baumgräber werden zur Ver-
fügung gestellt. Die Friedhofsverwal-

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 82, 1. Änderung „Sportgelände Berg Nord“
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tung bestimmt die für Baumbestattun-
gen in Frage kommenden Bäume

(2) Baumgräber sind Urnenwahlgräber in Sonder-
lage. Die Beisetzung der Asche erfolgt im Wur-
zelbereich in unmittelbarer Nähe eines Bau-
mes; die Lage wird im Einvernehmen mit dem 
Nutzungsberechtigten bestimmt. Je Baum-
grab können fünf Urnen beigesetzt werden. 

(3) Innerhalb der Ruhefrist kann an der Baum-
grabstelle des verstorbenen Angehörigen 
auch die Urne des Ehepartners oder des/
der eingetragenen Lebenspartner(s)/in bei-
gesetzt werden. In anderen Fällen kann die 
Gemeinde –Friedhofsverwaltung- die Beiset-
zung der Urne eines Angehörigen zulassen.

(4) Zur Beisetzung in einem Baumgrab dürfen nur 
Urnen aus verrottbarem Material verwendet 
werden.

(5) Die Grabfl ächen sind in natur belassener Form 
zu erhalten. Bepfl anzungen und Pfl egemaßnah-
men erfolgen ausschließlich durch die Gemein-
de.

 Es ist nicht gestattet,
a) zusätzliche Grabmale, Gedenksteine oder 

Baulichkeiten zu errichten
b) Kerzen oder Lampen aufzustellen
c) Anpfl anzungen vorzunehmen

§ 15 Ausmaße der Grabstätten

(1) Die einzelnen Grabstätten haben folgende Aus-
maße:

a) Familiengräber  Länge: 1,90 m
     Breite: 1,60 m

b) 3fach-Familiengräber Länge: 2,20 m
     Breite: 2,50 m

c) Einzelgräber  Länge: 1,90 m
     Breite: 0,90 m

d) Kindergräber  Länge: 1,20 m
     Breite: 0,60 m

e) Urnengräber  Länge: 1,00 m
     Breite: 0,70 m

f) Urnennischen wie von der Gemeinde errichtet

(2) Die Maße der Grabstätten sind als Au-
ßenmaße unter Einschluss der Grabstei-
ne mit Sockel und einer eventuellen Ein-
fassung zu verstehen. Soweit bestehen-
de Grabstätten von diesen Maßen abwei-
chen, dürfen sie nicht verändert werden.

(3) Der Abstand von Grabstätte zu Grabstätte be-
trägt 60 cm.

(4) Die Tiefe der Grabstätten bis zur Erdde-
cke beträgt 1,90 m bzw. 2,40 m, bei Kin-
dergräbern (bis zu 12 Jahren) 1,40 m bzw. 
2,00 m. Die Beisetzung von Urnen hat in 
einer Tiefe von mindestens 0,80 m zu er-
folgen und ist in allen Gräbern möglich.

§ 16 Ruhefristen

Die Ruhefrist bis zur Wiederbelegung einer Grabs-
tätte beträgt:

a) für Erdbestattungen von Kindern
bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 7 Jahre

b) für alle anderen Erdbestattungen
und Aschenreste 12 Jahre

Die Friedhofsverwaltung kann nach Anhörung 
des Gesundheitsamtes für bestimmte Friedhof-
steile längere Ruhefristen festsetzen, wenn dies 
wegen der Bodenbeschaffenheit erforderlich ist.

§ 17 Gestaltungsgrundsätze

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so 
an die Umgebung anzupassen, dass die Wür-
de des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen 
und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

(2) Um der Bestattung von Verstorbenen be-
stimmter Glaubenszugehörigkeiten, die bei Ein-
tritt Ihres Todes Einwohner der Gemeinde wa-
ren, ausreichend Rechnung tragen zu können, 
ist in Sektion R auf dem Friedhof St. Vitus in 

Gilching die Ausrichtung der Grabstätten nicht 
vorgegeben. Von den Gestaltungsvorschrif-
ten(§ 24, § 25 und § 34) können aufgrund der 
Glaubenszugehörigkeit Ausnahmen zugelassen 
werden.
Die Vorschriften des Bayerischen Be-
stattungsgesetzes sind zu beachten.

2. Grabrechte

§ 18 Eigentumsverhältnisse

Die Grabstätten bleiben Eigentum des Fried-
hofseigentümers. An ihnen können Rechte 
nur nach dieser Satzung erworben werden.

§ 19 Grabrecht

(1) Der Erwerber einer Grabstätte erhält ein 
Nutzungsrecht an der Grabstätte (Grab-
recht). Über den Erwerb eines Grab-
rechts wird mit Ausnahme des Grabplat-
zes im anonymen- und Gemeinschaftsur-
nenfeld eine Graburkunde ausgestellt.

(2) Ein Grabrecht kann in der Regel nur anlässlich 
eines Sterbefalles begründet werden. Im Ein-
zelfall kann das Grabrecht für Familien-, Ein-
zel-, Kinder- und Urnengräbern auch vorher 
erworben werden. Bei Urnennischen, Baum-
gräbern und für Beisetzungen im anonymen- 
und Gemeinschaftsurnenfeld ist ein Vorerwerb 
nicht möglich. Ausnahmen hiervon sind nur 
in besonders begründeten Fällen gegeben.

(3) Der Inhaber eines Grabrechts hat im Rah-
men dieser Satzung das Recht, in der 
Grabstätte beigesetzt zu werden.

(4) Das Nutzungsrecht an einer Grabstätte, jedoch 
nicht  im anonymen- und Gemeinschaftsur-
nenfeld kann verlängert werden (in der Re-
gel um sechs Jahre bzw. 12 Jahre), wenn die 
nutzungsberechtigte Person dies vor Ablauf 
des Rechts beantragt und der Platzbedarf 
des Friedhofs die Verlängerung zulässt. Ein 
Anspruch auf Verlängerung des Nutzungs-
rechts besteht nicht. Über die Verlängerung 
des Nutzungsrechts wird der nutzungsbe-
rechtigten Person eine Urkunde ausgestellt.

(5) Auf das Grabrecht an unbelegten Grabstätten 
kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der Ruhefrist (§ 16) verzichtet wer-
den.
Die Freiräumung der bestatteten Urnen aus 
einem Urnenerdgrab oder einer Urnenni-
sche ist bei Ablauf der Ruhefrist und Ver-
zicht auf das Nutzungsrecht zu beantragen.

§ 20 Dauer des Grabrechts

(1) Das Grabrecht an Grabstätten besteht 
für die Dauer der Ruhefrist (§ 16).

(2) In Fällen, in denen die Ruhefrist (§ 16) ei-
ner beizusetzenden Leiche oder Urne über 
die Restdauer des Grabrechts hinausreicht, 
verlängert sich das Grabrecht mindes-
tens bis zum Ablauf der neuen Ruhefrist.

(3) Das Nutzungsrecht wird an einzelne natürliche 
Personen nach Entrichtung der Grabgebühr ver-
liehen. Über das Nutzungsrecht wird dem Nut-
zungsberechtigten eine Urkunde ausgestellt.

(4) Wenn der Grabrechtsinhaber die ihm 
nach dieser Satzung obliegenden Pfl ich-
ten gröblich oder fortlaufend verletzt, soll 
das Grabrecht nicht verlängert werden.

§ 21 Übergang des Grabrechts

(1) Der Inhaber eines Grabrechts kann die-
ses zu seinen Lebzeiten mit Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung schrift-
lich auf einen anderen übertragen.

(2) Das Grabrecht kann vom Inhaber auch 
durch Verfügung von Todes wegen auf ei-
nen anderen übertragen werden.

(3) Wird ein Grabrecht nicht nach Absatz 2 über-
tragen, so geht es beim Tod des Inhabers in 
nachstehender Reihenfolge auf seine Angehö-
rigen über, die für seine Bestattung zu sorgen 
haben; 

a) auf den überlebenden Ehegatten und einge-
tragenen Lebenspartner/in, und zwar auch 
dann, wenn Kinder aus einer früheren Ehe 
vorhanden sind,

b) auf die ehelichen, nichtehelichen und 
Adoptivkinder,

c) auf die Stiefkinder
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der 

Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben.

 Eine vorübergehende Verhinderung von Ange-
hörigen bleibt dabei außer Betracht. Sind keine 
bestattungspfl ichtigen Angehörigen vorhan-
den, so geht das Grabrecht auf die Erben des 
Inhabers über. In Zweifels- oder Streitfällen 
kann die Friedhofsverwaltung das Grabrecht 
nach billigem Ermessen und vorbehaltlich ei-
ner abweichenden gerichtlichen Entscheidung 
auf eine dazu bereite Person übertragen.

(4) Sind mehrere Inhaber eines Grabrechts 
vorhanden, so gelten für den Übergang 
des Grabrechtsanteiles eines Mitinha-
bers die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

(5) Sind bestattungspfl ichtige Angehörige oder 
Erben nicht vorhanden, geht das Grab-
recht an die Gemeinde Gilching über.

§ 22 Erlöschen des Grabrechts

Das Grabrecht erlischt durch

1. Verzicht
 Der Verzicht auf ein Grabrecht ist nur nach 

Ablauf der Ruhefrist (§ 16) d.h. in Fällen einer 
vorherigen Verlängerung des Grabrechts gem. 
§ 19 Abs. 4 möglich. Nach dem Verzicht ist 
die Gemeinde berechtigt, über die Grabstätte 
zu verfügen. Ein Anspruch auf Erstattung von 
Gebühren ergibt sich aus dem Verzicht nicht.

2. Ablauf des Grabrechts (§ 20 Abs. 1)

§ 23 Neubelegung

(1) Nach Erlöschen des Grabrechts kann die Fried-
hofsverwaltung über die Grabstätte neu verfü-
gen.

(2) Der Ablauf des Grabrechts soll dem Grab-
rechtsinhaber wenigsten drei Monate zuvor 
schriftlich mitgeteilt werden. Ist der Grab-
rechtsinhaber nicht bekannt oder ist er oder 
sein Aufenthalt nicht ohne weiteres zu ermit-
teln, so genügt eine öffentliche Bekanntma-
chung am Anschlagbrett des Friedhofs und 
ein dreimonatiger Hinweis an der Grabstätte.

3. Grabmale

§ 24 Allgemeine Gestaltungsvorschriften

(1) Auf Grabstätten sind stehende Grabmale oder 
liegende Grabmale zugelassen.
Stehende Grabmale bis zu einer Höhe von:
1. auf Kindergrabstätten bis zu 1,00 m
2. auf Urnengräbern  bis zu 1,00 m
3. im übrigen   bis zu 1,70 m

 Liegende Grabmale dürfen nur fl ach  
 auf die Grabstätte gelegt werden. 

(2) Zugelassen sind Grabmale aus witterungs-
beständigem Naturstein, Kunststein in werk-
gerechter Ausführung, Metall und Holz.

§ 25 Besondere Gestaltungsvorschriften

für Grabmale

(1) Jedes Grabmal muss dem Widmungszweck 
der gemeindlichen Friedhöfe (§3) Rech-
nung tragen und sich in die Umgebung der 
Grabstätte einfügen. Insbesondere die Ver-
wendung völlig ungewöhnlicher Werkstof-
fe oder aufdringlicher Farben ist verboten.

(2) Inhalt und Gestaltung der Inschrift müssen mit 
der Würde des Friedhofes in Einklang stehen.

§ 26 Besondere Gestaltungsvorschriften

für Urnennischen

Für Schriftplatten an Urnennischen beste-
hen folgende Gestaltungsvorschriften:

(1) Für die Urnenverschlussplatte ist einheitlich 
die Verwendung von Muschelkalk „KIRCHHEI-
MER GOLDBANK“, vor die Nische geblendet, 
mit Stützwinkel als Aufl ager in der Urnenni-
sche, in 48 cm Höhe, 43 cm Breite und 3 cm 
Stärke vorgegeben. Sichtseite geschliffen, 
Kanten ringsum gefasst. Die Stufenbohrung 
und die Befestigung an der Urnennische er-
folgt mit einer Edelstahl-Sicherheitsschraube. 

(2) Die Beschriftung der Platten ist von der Fried-
hofsverwaltung vorgegeben. Es kann zwischen 
zwei Schriftarten ausgewählt werden. Die 
Schrift besteht aus losen Zeichen, in Bronze 
patiniert, Vorderseite hell geschliffen, seitlich 
Patina dunkel mit Stiften zur Befestigung.

Hersteller der Schriftarten sind 

a) Strassacker, Süssen: Schriftarten „Elegant“ 
oder „Alblock“
alternativ:

b) Anetsberger, Gernlinden: Schriftart „Nr. 76“ 
oder „Nr. 1“

 Die Schrift kann als Einzelbuchstaben 
oder Schriftzug montiert werden.

 Symbole wie Kreuz, Rose etc. sol-
len ebenfalls in Bronze patiniert von 
den genannten Herstellern sein.

§ 27 Besondere Gestaltungsvorschriften

für Baumgräber

Für Schriftplatten an Baumgräbern beste-
hen folgende Gestaltungsvorschriften:

(1) Für die Urnenstele ist einheitlich die Ver-
wendung von Muschelkalk, 5-seitig ge-
schnitten und gestrahlt, in 650 bis 700 
mm Höhe (tatsächliche Höhe 530 bis 580 
mm), 200 mm Breite vorgeschrieben. 

(2) Bei einer Baumbestattung wird eine Mes-
singtafel dunkel patiniert 180x180x4 mm 
mit eingravierter Schrift mit Name, Ge-
burts- und Sterbedatum des Verstorbe-
nen auf die Urnenstele geschraubt.

§ 28 Genehmigungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grab-
malen und sonstigen baulichen Anlagen be-
dürfen der vorherigen schriftlichen Geneh-
migung der Friedhofverwaltung. Die Anträge 
sind von dem ausgewählten Steinmetz des 
Verfügungsberechtigten zu stellen. Das vorü-
bergehende Abtragen eines Grabmales oder 
einer Einfassung anlässlich einer Bestattung 
und das unveränderte Wiederaufrichten bzw. 
Wiederversetzen bedarf keiner gesonderten 
Genehmigung. Dies gilt auch für eine weitere 
Beschriftung, wenn sie in der gleichen Wei-
se wie die bereits vorhandene Schrift erfolgt.

 
(2) Grabsteine und Grabeinfassungen aus Natur-

stein dürfen nur aufgestellt werden, wenn sie 
ohne Kinderarbeit hergestellt worden sind und 
hierfür einen Nachweis vorgelegt wird. Die 
Herstellung umfasst sämtliche Bearbeitungs-
schritte von der Gewinnung des Natursteines 
bis zum Endprodukt. Einen Nachweis gemäß 
Satz 1 bedarf es nicht, wenn der Letztveräu-
ßerer glaubhaft macht, dass die Grabsteine 
oder Grabeinfassungen aus Naturstein oder 
deren Rohmaterial vor dem 1. September 
2016 in das Bundesgebiet eingeführt wurde.     

(3) Dem Antrag ist der Grabmalentwurf in dop-
pelter Ausfertigung mit Grundriss und Seiten-
ansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des 
Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung 
der Schrift, der Ornamente und der Symbo-
le sowie der Fundamentierung beizufügen.

(4) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
das Grabmal oder die sonstigen bauli-
chen Anlagen den gesetzlichen Vorschrif-
ten und dieser Satzung entsprechen.

(5) Die Genehmigung erlischt, wenn das 
Grabmal oder die sonstige bauliche An-
lage nicht binnen eines Jahres nach der 
Genehmigung errichtet worden ist.

§ 29 Fundamentierung und Befestigung

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen An-
lagen sind nach den anerkannten Regeln des 
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Handwerks zu fundamentieren und so zu be-
festigen, dass sie dauerhaft standsicher sind 
und auch bei Öffnen benachbarter Gräber nicht 
umstürzen oder sich senken können. Insbeson-
dere sind die Richtlinien des Bundesinnungs-
verbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- 
und Holzbildhauerhandwerkes für das Funda-
mentieren und Versetzen von Grabdenkmälern 
in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

(2) Bei Erdbestattungen ist das Versetzen ei-
nes Grabmales und einer Einfassung erst 
nach 3 Monaten zulässig. Der Antrag auf 
Versetzen eines Grabmales und/oder ei-
ner Einfassung kann erst 3 Monate nach 
der Erdbestattung zur Genehmigung bei der 
Friedhofsverwaltung eingereicht werden.

(3) Soweit Fundamente von der Gemeinde errich-
tet wurden, sind die Fundamentherstellungs-
kosten nach der Gebührensatzung zu erstatten.

§ 30 Beseitigung von Anlagen

Werden Grabmale, Grabeinfassungen oder sons-
tige bauliche Anlagen ohne Genehmigung oder 
abweichend von der Genehmigung errichtet 
oder geändert, so kann die Friedhofsverwaltung, 
nach erfolgloser vorheriger schriftlicher Auffor-
derung an den Nutzungsberechtigten, die voll-
ständige oder teilweise Beseitigung der Anlagen 
anordnen, wenn auf andere Weise rechtmäßi-
ge Zustände nicht hergestellt werden können.

§ 31 Besonders geschützte Grabmale

Grabmale von geschichtlicher, künstlerischer, wis-
senschaftlicher oder volkskundlicher Bedeutung 
stehen unter dem besonderen Schutz der Fried-
hofsverwaltung. Ihre Abänderung oder Entfernung 
bedarf der vorherigen Einwilligung der Gemeinde.

§ 32 Unterhalt

(1) Jedes Grabmal muss entsprechend sei-
ner Größe dauerhaft gegründet werden.

(2) Der Antragsteller hat das Grabmal in ei-
nem ordnungsgemäßen, verkehrssiche-
ren Zustand zu erhalten. Er ist für Schä-
den verantwortlich, die durch Nichtbeach-
tung dieser Verpfl ichtung entstehen.

(3) Stellt die Friedhofsverwaltung Män-
gel bei der Standsicherheit fest, kann sie 
nach vorheriger, vergeblicher Aufforde-
rung das Grabmal auf Kosten des Antrag-
stellers entfernen oder den gefährlichen 
Zustand auf andere Weise beseitigen.

(4) Bei Antragstellung ist auf die vorstehend ge-
nannten Verpfl ichtungen hinzuweisen.

§ 33 Entfernung von Grabmalen,

baulichen Anlagen und Anpfl anzungen

(1) Der bisherige Inhaber des Grabrechts ist ver-
pfl ichtet, mit dem Erlöschen des Grabrechts 
das Grabmal und etwaige sonstige bauliche 
Anlagen, sowie Anpfl anzungen und Gegen-
stände von der Grabstätte, binnen eines Mo-
nats, fachgerecht zu entfernen. Der Zustand 
der aufgelassenen Grabstelle muss so her-
gestellt werden, dass kein Nacharbeiten sei-
tens der Friedhofsverwaltung erforderlich ist.

(2) Kommen Nutzungsberechtigte ihrer Verpfl ich-
tung gemäß Abs. 1 nicht nach, kann die Ge-
meinde nach vorheriger erfolgloser schriftlicher 
Aufforderung zur Entfernung und angemes-
sener Fristsetzung die erforderlichen Maß-
nahmen auf Kosten der Verpfl ichteten selbst 
treffen, sofern diese der Aufforderung nicht 
nachkommen. Es gelten die Vorschriften des 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungs-
gesetzes (VwZVG) über das Verfahren bei Er-
satzvornahme. Die Gemeinde ist, sofern die 
nutzungsberechtigte Person der Aufforderung 
zur Entfernung nicht fristgemäß nachkommt, 
nach vorheriger schriftlicher Mitteilung be-
rechtigt, die Grabmale, baulichen Anlagen, 
Anpfl anzungen und Gegenstände zu besei-
tigen oder zu verwerfen. Eine Aufbewah-
rungspfl icht besteht in diesem Falle nicht.

4. Anlegung und Pfl ege

§ 34 Anlegung und Instandhaltung

(1) Jede Grabstätte ist unter Beachtung der 
Vorschriften des § 17 anzulegen und dau-
ernd instand zu halten. Zur Anlegung ge-
hört die Errichtung eines Grabmales oder 
die Gestaltung und Bepfl anzung des Grab-
beetes oder der sonstigen Graboberfl äche.

(2) Für die Anlegung und Instandhaltung ist der In-
haber des Grabrechts verantwortlich. Die Ver-
pfl ichtung endet erst mit dem Erlöschen des 
Grabrechts.

(3) Die Gestaltung, Unterhaltung und jede Verän-
derung der gärtnerischen und sonstigen Anla-
gen außerhalb des Bereiches der Grabstätten 
obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung.

§ 35 Pfl ege

(1) Die laufende Grabpfl ege umfasst insbe-
sondere die gärtnerische Unterhaltung 
der Grabstätte und ihre Reinhaltung. Ver-
welkte Blumen, Pfl anzen und Kränze 
sind von der Grabstätte zu entfernen.

(2) Die Verwendung von Pfl anzenschutz- 
und Unkrautbekämpfungsmitteln bei 
der Grabpfl ege ist nicht gestattet. 

 
(3) Für die Ablage von Abfällen sind ausschließ-

lich die dafür vorgesehenen Ablageplätze zu 
verwenden. Abfall ist entsprechend den an-
gebotenen Möglichkeiten der Abfalltrennung 
zu sortieren und getrennt abzulegen. Auf den 
Ablageplätzen dürfen nur Abfälle abgelegt wer-
den, die bei der Anlegung, Pfl ege oder Entfer-
nung einer Grabstätte unmittelbar anfallen.

(4) Die Pfl ege des Gemeinschaftsbereiches 
(Urnennischen, Anonymes- und Gemein-
schaftsurnenfeld, Baumgräber) obliegt aus-
schließlich der Friedhofsverwaltung. 

§ 36 Pfl anzenschmuck

Grabstätten dürfen nur mit solchen Pfl anzen ange-
legt und geschmückt werden, deren Wuchs die 
Wege und angrenzenden Grabstätten nicht beein-
trächtigt.

§ 37 Unzulässiger Schmuck

(1) Das Anliefern und Verwenden von Trauerge-
binden, Kränzen, Blumengestecken und ähnli-
chem Grabschmuck, der nicht aus natürlichen, 
biologisch abbaubaren Materialien besteht, ist 
unzulässig. Unzulässiger Grabschmuck kann im 
Wiederholungsfall bei seiner Anlieferung durch 
Gewerbetreibende zurückgewiesen werden.

(2) An Urnennischen sollen keinerlei Gegen-
stände angebracht werden. Unzulässi-
ge Gegenstände werden durch die Fried-
hofsverwaltung entfernt und entsorgt.

(3) An Urnennischen und dem Gemeinschaftsur-
nenfeld ist das Ablegen von Blumen, Gestecke, 
Grablichter etc. nicht gestattet. Hierfür ist ein 
speziell gekennzeichneter Bereich vorgesehen.

 Vor der Urnennische befi ndet sich eine Ab-
lagestufe zum Niederlegen von Blumen, 
Lichter, kleine Gestecke etc. Dem Gemein-
schaftsurnenfeld ist eine breitere Stufe 
zur Ablage von Blumen, Gestecke, Lichter 
etc. zugewiesen. Verwelkte Blumen, Ge-
stecke sowie abgebrannte Lichter werden 
von der Friedhofsverwaltung entfernt.

(4) Jegliche Ablage an der Stufe vor dem ano-
nymen Urnenfeld und bei Baumgräbern ist 
nicht gestattet.

Abschnitt III. Leichenhäuser

§ 38 Benutzung der Aufbewahrungsräume 

(Leichenhausbenutzungszwang)

(1) Jede Leiche, der im Gebiet der Gemeinde 
Gilching Verstorbenen, ist nach Vornahme der 
ersten Leichenschau innerhalb von 8 Stunden 
nach dem Tod in eines der gemeindlichen Lei-
chenhäuser zu bringen. Die Nachtstunden von 
18.00 bis 06.00 Uhr zählen dabei nicht mit.

(2) Die von einem Ort außerhalb des Gemein-
degebietes überführten Leichen sind un-
verzüglich nach Ankunft in eines der ge-
meindlichen Leichenhäuser zu verbrin-
gen, falls nicht die Bestattung unmit-
telbar nach der Ankunft stattfi ndet.

(3) Vom Benutzungszwang sind aus-
genommen, sofern
a) der Tod in einer Anstalt (Krankenhaus, 

Altenheim u.a.) eingetreten ist und dort ein 
geeigneter Raum für die Aufbahrung der 
Leiche vorhanden ist,

b) die Leiche zum Zweck der Überführung an 
einen auswärtigen Bestattungsort zur frühe-
ren Einsargung freigegeben und innerhalb 
einer Frist von 8 Stunden überführt wird,

c) die Aufbahrung von Verstorbenen im 
behördlich zugelassenen Leichenraum eines 
privaten Bestattungsunternehmens möglich 
ist. 

§ 39 Aufbahrung

(1) Die Toten werden im Leichenhaus aufge-
bahrt. Die Bestattungspfl ichtigen (§15 der 
Bestattungsverordnung) entscheiden, ob die 
Aufbahrung im offenen oder geschlosse-
nen Sarg erfolgt. Wird darüber keine Bestim-
mung getroffen, bleibt der Sarg geschlossen.

 Bei Aufbahrung im geschlossenen Sarg kann 
die Friedhofsverwaltung den Sarg zur Besichti-
gung durch Angehörige vorübergehend öffnen 
lassen.

(2) Die Aufbewahrungsräume dienen zur Aufnah-
me der Leiche bis zur Bestattung oder Über-
führung. Besucher und Angehörige haben 
keinen Zutritt zu dem Aufbewahrungsraum.

(3) Lichtbildaufnahmen von aufgebahrten Lei-
chen bedürfen der Erlaubnis der Gemein-
de und der Zustimmung desjenigen, der 
die Bestattung in Auftrag gegeben hat.

(4) Die Leichen der an einer meldepfl ichti-
gen, übertragbaren Krankheit Verstorbe-
nen müssen unverzüglich in geschlosse-
nen Särgen eingeliefert werden. Diese dür-
fen nur mit schriftlicher Genehmigung des 
Gesundheitsamtes geöffnet werden. 

Abschnitt IV. Bestattungsvorschriften

§ 40 Allgemeines

(1) Bestattungen auf den gemeindlichen Friedhö-
fen sind bei der Gemeinde unverzüglich nach 
Eintritt des Todes anzumelden. Der Anmeldung 
sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
Die Grabbestellung muss mindestens 36 Stun-
den vor dem Bestattungstermin erfolgen.

(2) Bei Bestattungen von Gemeindeeinwohnern, 
bei denen kein Grabnutzungsrecht vorhanden, 
kein Bestattungspfl ichtiger bekannt ist oder die 
verpfl ichteten Angehörigen der Bestattungs-
pfl icht nicht nachkommen (Ersatzvornahme, 
Erl. VI, Nr. 5 d der BestV) kann die Friedhofs-
verwaltung die Bestattung in einer gemeinde-
eigenen Grabstätte (Sozialgrabstätte) zulassen.

 Ausnahmen von der Bestattung in ei-
ner Sozialgrabstätte sind im beson-
ders begründeten Einzelfall zulässig.

(3) Die im Zusammenhang mit der Be-
stattung stehenden Verrichtungen 
auf dem Friedhof, insbesondere

 ∙ das Herrichten (Ausheben und Verfüllen) des 
Grabes

 ∙ das Versenken des Sarges und die Beisetzung 
von Urnen

 ∙ die Leichenbeförderung innerhalb des Friedhofs, 
also die Überführung des Sarges von der 
Halle zum Grab einschließlich der Stellung der 
Sargträger

 ∙ Ausgrabungen und Umbettungen einschließlich 
notwendiger Umsargungen

 ∙ Ausschmücken des Aufbahrungsraums und 
der Aussegnungshalle (Grundausstattung mit 
Trauerschmuck)

obliegt dem von der Gemeinde beauf-
tragten Bestattungsunternehmen.

(4) Der Zeitpunkt der Bestattung wird von dem be-
auftragten Bestattungsunternehmen und den 
Hinterbliebenen festgesetzt. Die Gemeinde 

behält sich das Recht vor, den Termin in Ein-
zelfällen aus wichtigem Grund zu verschieben.

§ 41 Beschaffenheit der Särge/

Sargausstattung/Leichenbekleidung

(1) Die Särge müssen fest gefügt und so ab-
gedichtet sein, dass jedes Durchsickern 
von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. 

(2) Für die Bestattung werden zur Vermeidung 
von Umweltlasten nur raucharme Vollholzsär-
ge zugelassen, die keine PVC-, PCP-, formal-
dehydabspaltende, nitrozellulosehaltige oder 
in sonstiger Weise umweltgefährdende Lacke 
oder Zusatzstoffe enthalten. Entsprechendes 
gilt für Desinfektionsmittel, Sargzubehör und 
–aus-stattung. Bei Verstößen gegen diese Be-
stimmungen oder gegen § 20 Abs. 1 und 3 der 
Bestattungsverordnung in ihrer jeweils gelten-
den Fassung ist auf Kosten des Auftraggebers 
eine Umsargung vorzunehmen.
Für die Leichenbekleidung gilt § 20 Abs. 4
S. 1 der Bestattungsverordnung in ih-
rer jeweils geltenden Fassung.

§ 42 Umbettungen

(1) Umbettungen von Leichen und Aschenresten 
bedürfen unbeschadet sonstiger gesetzlicher 
Vorschriften,  der vorherigen Genehmigung der 
Friedhofsverwaltung.
Antragsberechtigt ist der in § 1 Abs. 1 Satz 2 
Nr.1 Bestattungsverordnung genannte Ange-
hörige des Verstorbenen (Bestattungspfl ich-
tige), der umgebettet werden soll. Die Um-
bettung bedarf der Zustimmung des Grab-
nutzungsberechtigten der Grabstätte, aus der 
ausgebettet oder in die eingebettet werden 
soll, falls Antragsteller und Inhaber des Grab-
nutzungsrechtes nicht identisch sind. Die Ge-
nehmigung zur Umbettung soll nur bei Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes erteilt werden.

(2) Nach Ablauf der Ruhefrist (§ 17) noch vor-
handene Gebeine oder Aschenreste kön-
nen mit vorheriger Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung auch in belegte Grabs-
tätten aller Art umgebettet werden.

(3) Alle Umbettungen werden von dem durch 
die Gemeinde bestellten Bestatter durchge-
führt. Den Zeitpunkt der Umbettung bestimmt 
die Friedhofsverwaltung. Zuschauer dürfen 
bei Umbettungen nicht anwesend sein.

(4) Soweit Ausgrabungen nicht vom Gericht oder 
einer Behörde angeordnet werden, sind sie nur 
in den Monaten Oktober bis März, und zwar 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit zulässig.

(5) Schäden an benachbarten Grabstätten und 
Anlagen, die bei einer Umbettung unvermeid-
bar sind, haben die Antragsteller zu ersetzen.

(6) Der Ablauf der Ruhefrist (§ 16) wird durch eine 
Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.

(7) Leichen und Aschenreste zu ande-
ren als zu Umbettungszwecken wie-
der auszugraben, bedarf einer behördli-
chen oder richterlichen Anordnung.

§ 43 Verfügung über Urnen

(1) Bei Ablauf des Grabrechts (§ 22) kann 
die Friedhofsverwaltung eine Urne ent-
fernen und an geeigneter Stelle in wür-
diger Weise bestatten lassen. Der Grab-
rechtsinhaber ist in der Mitteilung nach 
§ 23 Abs. 2 darauf hinzuweisen.

(2) Im Übrigen sind die Vorschriften dieser 
Satzung entsprechend anzuwenden.

Abschnitt V. Ordnungsvorschriften

§ 44 Zugangsrecht

(1) Die gemeindlichen Friedhöfe sind tagsüber 
geöffnet. Die Besuchszeiten werden jeweils 
an den Friedhofseingängen bekanntgegeben. 
In Einzelfällen ist das Friedhofspersonal be-
rechtigt, bei dringendem Bedürfnis Ausnah-
men von den Öffnungszeiten zuzulassen.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten 
aller oder einzelner Friedhofsteile aus beson-
derem Anlass vorübergehend untersagen.
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§ 45 Verhalten auf den Friedhöfen

(1) Jeder Besucher hat sich auf den Friedhöfen der 
Würde des Ortes entsprechend zu verhalten.

(2) Die Friedhofswege dürfen nur mit Kinder-
wagen und Rollstühlen sowie durch Lei-
chenfahrzeuge und im Zusammenhang mit 
Friedhofsarbeiten durch geeignete Fahr-
zeuge befahren werden, soweit die Be-
schaffenheit der Fahrzeuge dem jeweili-
gen Zustand der Friedhofswege entspricht. 
Fahrräder dürfen geschoben werden. 

(3) Auf den Friedhöfen ist es nicht gestattet:

1. die Wege mit Fahrzeuge aller Art und 
Sportgeräte (z. B. Rollschuhen, Inlineskater) 
zu befahren,

2. außerhalb der zugelassenen Verkaufsan-
lagen Waren aller Art, insbesondere Kränze 
und Blumen, und gewerbliche Dienste anzu-
bieten,

3. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe 
einer Bestattung Arbeiten durchzuführen,

4. die Erstellung und Verwertung von Film-, 
Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu 
privaten Zwecken,

5. Druckschriften zu verteilen sowie Plakate, 
Reklamehinweise und dergleichen anzubrin-
gen,

6. Abfall und Abraum außerhalb der dafür 
bestimmten Stellen abzulagern,

7. die Einrichtungen und Anlagen zu verunreini-
gen, Einfriedungen und Hecken zu überstei-
gen und Grabstätten und Grabeinfassungen 
zu betreten,

8. unpassende Gefäße (Konservendosen u. ä. 
Gegenstände) auf, zwischen oder hinter den 
Gräbern aufzustellen,

9. zu rauchen, zu lärmen und zu spielen,
10. Tiere, ausgenommen Blindenhunde, mitzu-

bringen,
11. offenes Kerzenlicht ungesichert und unbe-

aufsichtigt brennen zu lassen,
12. die Umgebung des Grabes zu verändern, 

angrenzende Pfl anzen oder Rasenkanten zu 
entfernen sowie zusätzliche Pfl anzungen 
außerhalb der Grabstätten vorzunehmen, 
oder um die Gräber zu pfl astern, oder 
Platten zu legen.

(4) Personen, die die Würde des Friedhofs ver-
letzen oder die Friedhofsordnung in sons-
tiger Weise stören, können vom Fried-
hofspersonal aus dem Friedhof verwie-
sen werden. Den Anweisungen des Fried-
hofspersonals ist Folge zu leisten.

§ 46 Gewerbliche Tätigkeiten

auf den Friedhöfen

(1) Bildhauer/innen, Steinmetze/innen und Be-
statter/innen bedürfen für gewerbliche Tä-
tigkeiten auf dem Friedhof der vorherigen 
Bewilligung durch die Gemeinde, die gleich-
zeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt. 

(2) Die Bewilligung wird nur Gewerbetreibenden 
für ihrem jeweiligen Berufsbild entsprechen-
de gewerbliche Tätigkeit erteilt, wenn Sie
a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher 

Hinsicht zuverlässig sind und
b) eine ausreichende Berufshaftpfl ichtver-

sicherung oder eine im Wesentlichen ver-
gleichbare Sicherheit nachweisen können. 

 Der Nachweis der Zuverlässigkeit wird in der 
Regel durch Eintrag in die Handwerksrolle, Ab-
schluss der Meisterprüfung, Gesellenbrief mit 
Sachkundenachweis oder durch eine gleich-
wertige Qualifi kation erbracht. Gewerbetrei-
bende mit Niederlassung in einem anderen 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum, kön-
nen das Antragsverfahren nach Abs. 1 auch in 
elektronischer Form über einen einheitlichen 
Ansprechpartner im Sinne des Gesetzes über 
die Zuständigkeit für die Aufgaben des Ein-
heitlichen Ansprechpartners im Freistaat Bay-
ern abwickeln. Art. 42 a und Art. 71 a bis 71 
e Bay. Verwaltungsverfahrensgesetz – BayV-
wVfG in der jeweiligen gültigen Fassung fi n-
den Anwendung. Die Bewilligung ist dem 
Friedhofspersonal auf Verlangen vorzulegen. 

(3) Für Nichtgewerbetreibende, die in fachlicher 
und persönlicher Hinsicht eine entsprechen-
de Qualifi kation nachweisen, wird die Bewilli-
gung auf Antrag für konkrete Einzelfälle erteilt.

 
(4) Jeder Bewilligungsinhaber/in und seine/ihre 

Gehilfen haben die Friedhofssatzung und die 
dazu ergangenen Regelungen zu beachten. 
Sie haften für Schäden, die sie oder ihre Ge-
hilfen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 
auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen. 
Die Durchführung der Arbeiten darf die Wür-
de des Friedhofes nicht beeinträchtigen; ins-
besondere ist auf Bestattungsfeierlichkeiten 
Rücksicht zu nehmen. Nach Beendigung der 
Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wie-
der in einen ordnungsgemäßen Zustand zu 
bringen. Die Arbeitsgeräte dürfen nicht an oder 
in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe 
gereinigt werden. Die Lagerung von Materia-
len aller Art auf den Grünfl ächen oder neben 
den Gräbern ist untersagt. Sie können in den 
dafür vorgesehenen Lagerplatz verbracht wer-

den. Bei anhaltendem Tau- und Regenwetter 
kann die Friedhofsverwaltung das Befahren der 
Friedhofswege mit Fahrzeugen untersagen.

(5) Unbeschadet § 45 Abs. 3 Nr. 3 dürfen Ar-
beiten auf den Friedhöfen nur während 
den von der Gemeinde festgesetzten Zei-
ten durchgeführt werden. In den Fällen des 
§ 44 Abs. 2 sind Arbeiten ganz untersagt.

(6) Bewilligungsinhaber/innen, die trotz schrift-
licher Abmahnung gegen die Friedhofssat-
zung verstoßen, insbesondere gegen die 
vorgenannten Abs. 4 und 5 oder bei denen 
die Zulassungsvoraussetzungen des Abs. 2 
und 3 ganz oder teilweise nicht mehr gege-
ben sind, kann die Bewilligung auf Zeit oder 
auf Dauer durch schriftlichen Bescheid ent-
zogen werden. Bei schwerwiegendem Ver-
stoß ist eine Abmahnung entbehrlich.

Dritter Teil

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 47 Übergangsrecht

Wenn bei Inkrafttreten dieser Satzung Grabaus-
maße oder Grabausstattungen vorhanden sind, 
die den Vorschriften dieser Satzung nicht ent-
sprechen, so hat es dabei sein Bewenden, wenn 
sie früheren Rechtsvorschriften entsprechen.

§ 48 Haftung der Gemeinde

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch 
nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhö-
fe, ihrer Anlage oder Einrichtungen durch höhe-
re Gewalt oder durch rechtswidrige Handlungen 
Dritter oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen 
mit Ausnahme der Verpfl ichtung zur regelmäßi-
gen Überprüfung der Standsicherheit von Grab-
steinen keine besonderen Obhuts- oder Überwa-
chungspfl ichten. Im Übrigen ist die Haftung der 
Gemeinde - mit Ausnahme vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Verhaltens der Gemeinde ihrer Mit-
arbeiter oder Beauftragten ausgeschlossen.

§ 49 Ersatzvornahme

Wird bei Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung 
ein ordnungswidriger Zustand verursacht, so kann 
dieser auch in Fällen, in denen diese Satzung eine 
Ersatzvornahme nicht ausdrücklich vorsieht, nach 
den Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszu-
stellungs- und Vollstreckungsgesetzes -VwZVG- 
im Wege der Ersatzvornahme beseitigt werden.

§ 50 Ordnungswidrigkeiten

Gemäß Art. 24 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung 
mit Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern kann mit Geldbuße bis 
zu 2.500.- € belegt werden, wer vorsätzlich:

1. entgegen § 28 Abs. 1 Grabmale, Einfriedun-
gen oder sonstige bauliche Anlagen ohne 
Genehmigung der Gemeinde errichtet oder 
die in § 15 Abs. 3 vorgeschriebenen Min-
destabstände über- bzw. unterschreitet.

2. bei der Errichtung oder Änderung von 
Grabmalen die in § 15, 17, 24 bis 2 vor-
geschriebenen Maße und gestalteri-
schen Vorschriften nicht einhält.

3. Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen ab-
weichend von einer nach § 29 getroffenen 
Bestimmung fundamentiert oder befestigt,

4. gegen § 31 Grabmale mit geschichtlicher, 
künstlerischer, wissenschaftlicher oder 
volkskundlicher Bedeutung ohne vorheri-
ger Einwilligung der Gemeinde entfernt,

5. einer der Vorschriften des § 35 Abs. 2 über 
die Ablage von Abfällen zuwiderhandelt,

6. nicht den in § 41 festgesetzten Voraus-
setzungen entsprechende Särge, Des-
infektionsmittel, Sargzubehör oder 
Sargausstattungen verwendet,

7. gegen den § 45 Abs. 1 in den Friedhö-
fen nicht ruhig und der Würde des Or-
tes entsprechend verhält, insbesonde-
re wer unnötigen Lärm erzeugt,

8. gegen die Verbote des § 45 Abs. 2 und 3 
Nr. 1 bis 12 in den Friedhöfen verstößt.

§ 51 Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt am Tag nach ih-
rer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofssat-
zung vom 20.12.2011 außer Kraft.

Gilching, 06.06.2018

Gemeinde Gilching – Manfred Walter, 1. Bürgermeister
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